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Bezug: Meine Schreiben vom 14. Februar 2011,1. April 2011, 26. September 
2011,8. Dezember 2011, 20. Juli 2012 und 10. Oktober 2012 

Anlagen 

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Schmidt, 

ich komme zurück auf das unter dem Aktenzeichen CHAP(2010)03664 geführte 
Besch werde verfahren und meine Nachricht vom 10. Oktober 2012, in der ich Sie um 
Mitteilung gebeten hatte, ob Sie - angesichts der Ankündigung der französischen 
Regierung, das Kernkraftwerk Fessenheim zu schließen -, Ihre Beschwerde weiter 
aufrechterhalten wollen. Leider ist bis heute auf dieses Schreiben (nochmals beigefügt) 
keine Antwort eingegangen. 

In Ergänzung zu den Ausführungen in meinem Schreiben vom 14. Februar 2011 
(nochmals beigefügt) und den weiteren Hinweisen in meinen Schreiben vom 1. April 
2011, 26. September 2011, 8. Dezember 2011, 20. Juli 2012 und 10. Oktober 2012 
möchte ich Ihnen Folgendes mitteilen: 

Auch nach Abschluss der Stresstests und der Veröffentlichung der Kommunikation der 
Europäischen Kommission vom 4. Oktober 2012,1 sind es weiterhin die Mitgliedstaaten, 
welche für die Sicherheit der Kernanlagen die Verantwortung tragen. Dies wird in der 
Richtlinie 2009/71/EURATOM des Rates vom 25. Juni 2009 über einen 

, . 2 ·· · 
Gemeinschaftsrahmen für die nukleare Sicherheit kerntechnischer Anlagen bestätigt. 

1 COM/2012/571, zu finden unter http://ec.europa.eu/energv/nuclear/safetv/stress tests en.htm 

2 Amtsblatt der Europäischen Union L 172 vom 2. Juli 2009, Seite 18 ff. 
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Die Europäische Kommission ist nicht befugt, die Abschaltung von Kernkraftwerken in 
den Mitgliedstaaten zu veranlassen. Es sind die Mitgliedstaaten, welche gemäß der 
genannten Richtlinie die Pflicht zur Schaffung eines nationalen Gesetzes-, Vollzugs- und 
Organisationsrahmens (Artikel 4) haben. Dieser muss allerdings eine unabhängige 
Regulienmgsbehörde vorsehen, welche im Vollzug Durchsetzungsmaßnahmen ergreifen 
kann, die auch die Einstellung des Betriebs kemtechnischer Anlagen umfasst (Artikel 5 
Absatz 3 d). 

Nach der Kompetenzverteilung zwischen europäischen und nationalen Stellen liegt es 
also bei den französischen Behörden, eine Entscheidung über die Konsequenzen aus den 
vorliegenden Ergebnissen der Stresstests zu treffen. Diese haben angekündigt, das 
Kernkraftwerk Fessenheim zu schließen, so dass das Ziel Ihrer Beschwerde erreicht ist. 

Ich darf Ihnen versichern, dass die Kommission es für außerordentlich wichtig hält, nicht 
nur alle nötigen Lehren aus dem Unfall von Fukushima zu ziehen, sondern auch dass alle 
diesbezüglichen Empfehlungen aus den Stresstests umgesetzt werden. Sie sollen sich 
auch in der europäischen Gesetzgebung widerspiegeln. Aus diesem Grunde haben die 
nationalen Aufsichtsbehörden und die Kommission vereinbart, dass nationale 
Aktionspläne vorbereitet werden und bis Ende des Jahres vorgelegt werden müssen. 
Diese Aktionspläne werden Anfang 2013 einer peer review unterzogen. In enger 
Zusammenarbeit mit den nationalen Aufsichtsbehörden plant die Kommission einen 
Bericht über die Umsetzung der Empfehlungen aus den Stresstests für Juni 2014. 

Daher halten es die Kommissionsdienststellen zum jetzigen Zeitpunkt nicht für 
angezeigt, Ihrer Beschwerde weiter nachzugehen. 

Sollten Sie jedoch über Informationen verfügen, die zu einer Änderung meiner 
Entscheidung führen könnten, senden Sie uns diese bitte innerhalb von vier Wochen nach 
Eingang dieses Schreibens zu. 

Mit freundlichen Grüßen, 
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Ref. Ares(2012)1191462 -10/10/2012 

EUROPAISCHE KOMMISSION 
GenenldirektkMi Energie 
OlrekUon D - Nukleare Sichertieit und Kembrennstoflkreislauf 
D«r DinHitor 

Luxemburg, den ^ ® ŪCĪ. ZÜtt 
ENER-Dl/WK/cm Ares (2012) 1286599 

Herrn Rechtsanwalt 
Hanspeter Schmidt 
Zasiusstraße 35 
D-79102 Freiburg im Breisgau 
DEUTSCHLAND 

Betrifft: Ihre Beschwerde vom 27. Oktober 2010 im Namen des Trinationalen 
Atomschutzverbands (TRAS) 
Meine Schreiben vom 26. September 2011, & Dezember 2011 ond 20. Jali 
2012 

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Schmidt, 

ich komme erneut zurück auf Dir unter dem Aktenzeichen C11AP(2010)03664 geführtes 
Beschwerdeverfahren und meine Nachricht vom 20. Juli 2012, in der ich mitgeteilt hatte, dass 
noch die Entscheidung Ober einen Besuch des Kernkraftwerks in Fessenheim abzuwarten sei. 

Den allgemeinen Bericht zu Fessenheim der französischen Autorite de Sûreté Nucléaire finden 
Sie hier http://www.asn.fr/sites/rapports-exploitants-ecs/EDF/fessenheini/ 

Nach dem Beschluss der ENSREG vom 25. Juli 2012 (siehe http://www.ensreg.eu/node/508 ) 
wurde das Kernkraftwerk in Fessenheim im letzten Monat von Mitgliedern der peer review
Teams besucht. Schließlich wurde am 4. Oktober 2012 auch die Mitteilung der Kommission Ober 
Stresstests in kerntechnischen Anlagen veröffentlicht, die Sie hier finden: 
http://ec.europa.eu/energv/nuclear/safetv/stress tests en.htm 

Technische Empfehlungen Ar Kernkraftwerke finden Sie hier (Frankreich: S. 23 ff): 
http://ec.europa.eu/energv/nuclear/safetv/doc/swd 2012 0287 en.pdf und hier: 
http://www.ensreg.eu/sites/default/files/Compilation%20of%20Recommendationsl.pdf 

Der französische Staatspräsident hat kürzlich angekündigt, das Kernkraftwerk im Laufe seiner 
Amtszeit schließen zu lassen. Damit dürfte - unabhängig vom noch zu bestätigenden 
Zeithorizont der Schließung - das Ziel Ihrer Beschwerde erreicht sein. 

Ich bitte Sie daher um Mitteilung, ob Sie die Beschwerde weiter aufrechterhalten wollen. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Commission européenne, 2920 Luxembourg, LUXEMBOURG - Tet. >352 43011 
Boro: EUFO 04/270 
Е-Май: PeterFarossQeeeuropa eu 



в Ref. Ares(2011)157675 - 14/02/2011 

EUROPÄISCHE KOMMISSION 
• 
• 
• 

• 
• 
• DIREKTION D - Kernenergie 

Der Direktor 

GENERALDIREKTION ENERGIE 

Luxemburg, den 1 4 FEV. 2011 
ENER-D1 /WK/j 1 ARES (2011) 

Herrn Rechtsanwalt 
Hanspeter Schmidt 
Zasiusstraße 35 
79102 Freiburg im Breisgau 
DEUTSCHLAND 

Ihre Beschwerde vom 27. Oktober 2010 im Namen des Trinationałen 
Atomschutzverbands (TRAS) 

Sehr geehrter Herr Schmidt, 

Ihre im Namen des Trinationałen Atomschutzverbandes bei der Europäischen 
Kommission eingereichte Beschwerde bezüglich des Kernkraftwerks Fessenheim 
(Frankreich) wurde mir zur Beantwortung übermittelt und unter dem Aktenzeichen 
CHAP (2010)03664 bearbeitet. Bitte geben Sie dieses Aktenzeichen bei jedem künftigen 
Schriftwechsel in dieser Sache an. 

In Ihrer Beschwerde bringen Sie vor, dass das Kernkraftwerk (KKW) unter Bedingungen 
betrieben werde, die seit 1977 nicht angepasst wurden und somit insbesondere angesichts 
der besonderen Bodenbeschaffenheit nicht den neuesten, bei den Erdbeben von Kobe und 
San Francisco gewonnenen Erkenntnissen über die Erdbebensicherheit entsprächen. 
Weiter geben Sie an, dass die französischen Behörden 2003 eine Verstärkung der 
Sicherheitsmaßnahmen empfohlen hätten, die der Kraftwerksbetreiber (EdF) jedoch 
aufgrund der zusätzlichen Kosten nicht durchgeführt habe. 

Sie bringen femer vor, dass das Kraftwerk im Falle eines Dammbruchs nach einem 
Erdbeben überschwemmt werden könnte, da es einige Meter unterhalb des 
Wasserspiegels des Rheinseitenkanals erbaut worden ist und in einem solchen Fall einige 
Sicherheitssysteme nicht korrekt funktionieren würden. Ein solcher Dammbruch und eine 
daraus resultierende Überschwemmung der Anlage könnten zu einer Verunreinigung des 
Rheins fuhren, was einen Verstoß gegen das Berner Übereinkommen zum Schutz des 
Rheins darstellen würde. 

Darüber hinaus geben Sie an, dass die Genehmigung zur Ableitung von Kühlwasser in 
den Kanal (insbesondere hinsichtlich der Temperatur) keinen Bedingungen unterliege. 
Dies verstoße gegen die Richtlinie 2006/44/EG über die Qualität von Süßwasser, das 
schütz- oder verbesserungsbedürftig ist, um das Leben von Fischen zu erhalten. 

Commission européenne, 2920 Luxembourg, LUXEMBOURG - Tel. +35 2 43011. 
Büro: EUFO 4270 - Tel. Durchwahl +35 2 4301-34342 - Fax +35 2 4301-35279. 

Peter. Faross@ec.europa.eu 



Nach Prüfung der vorliegenden Informationen sind wir zu folgenden Schlussfolgerungen 
gelangt: 

I. Hinsichtlich des Euratom-Vertrags: 

Hinsichtlich des Euratom-Vertrags sind zwei Aspekte zu unterscheiden: 

1. In Bezug auf Artikel 37 Euratom-Vertrag (Übermittlung allgemeiner Angaben zu 
Plänen für die Ableitung radioaktiver Stoffe) merken wir Folgendes an: 

a) Allgemeines 

Die Europäische Kommission hat gemäß Artikel 37 Euratom-Vertrag am 5. April 1979 
zum KKW Fessenheim Stellung genommen. Zu diesem Zeitpunkt war die Empfehlung 
aus dem Jahr 1960 (in der 1973 geänderten Fassung) zur Anwendung von Artikel 37 in 
Kraft. Die Stellungnahmen nach Artikel 37 wurden nicht im Amtsblatt der Europäischen 
Union veröffentlicht, sondern nur den Mitgliedstaaten übermittelt, die die betreffenden 
allgemeinen Angaben vorgelegt hatten. Die französische Aufsichtsbehörde Autorité de 
Sûreté Nucléaire (ASN) hat 2009 die alle 10 Jahre stattfindende Inspektion des KKW 
durchgeführt und entscheidet derzeit, ob sie eine Verlängerung der Laufzeit des KKW um 
weitere 10 Jahre genehmigt. 

b) Im Einzelnen 

aa) Die Wärmeabgabe in die Umwelt (durch das externe Reaktorkühlsystem) sowie die 
Abgabe nicht radioaktiver Schadstoffe fallen nicht in den Anwendungsbereich des 
Artikels 37. 

bb) In der von den französischen Behörden am 17. November 1977 erteilten 
Genehmigung wurden Grenzwerte für die Ableitung gasförmiger und flüssiger 
radioaktiver Stoffe in die Umwelt festgelegt. Diese Grenzwerte gelten noch immer1. Es 
ist somit nicht zutreffend, dass für das KKW Fessenheim keine Grenzwerte für 
radioaktive Ableitungen gelten. Zudem heißt es in dem Bericht, den die zum damaligen 
Zeitpunkt gemäß Artikel 37 Euratom-Vertrag eingesetzte Sachverständigengruppe der 
Kommission vorlegte, dass nicht davon auszugehen sei, dass gasförmige und flüssige 
radioaktive Ableitungen (in Höhe der 1977 von der Aufsichtsbehörde festgesetzten 
Grenzwerte) im Normalbetrieb des KKW Fessenheim eine gesundheitlich signifikante 
Exposition der Bevölkerung im grenznahen Bereich des nächstgelegenen Mitgliedstaates 
(Deutschland) zur Folge haben. 

cc) Nach unserem Verständnis sind die Betreiber nach dem französischen Erlass 95-540 
vom 4. Mai 1995 (in der konsolidierten Fassung vom 8. Juni 2006) über gasförmige und 
flüssige Ableitungen (und Wassereinleitungen), insbesondere nach Artikel 13, nicht dazu 
verpflichtet, eine Anpassung ihrer Ableitungsgenehmigungen zu beantragen. 

1 http://www.asn.fr/mdex.DhD/Les-actions-de-l-ASN/Le-cotitrole/Actualites-du-controle/Arret-de-reacteurs-
de-centrales-nucleaires/Fessenheim. 
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dd) Hinsichtlich neuer Erkenntnisse über Erdbeben- und (damit verbundene) 
Überschwemmungsrisiken stellte die damals nach Artikel 37 Euratom-Vertrag 
eingesetzte Sachverständigengruppe in ihrem Bericht an die Kommission Folgendes fest: 

„The site falls within a zone of intensity VII on the international Macroseismic Scale of 
Intensity. The buildings have been constructed to enable the power station to remain in 
operation during an earthquake of this intensity and to be shut down safety [sic] in the 
event of an earthquake of intensity VIII" 

In dem Bericht werden anschließend keine weiteren Sicherheitsbedenken aufgeführt. Es 
wird zudem festgestellt, dass die Anlage am linken Ufer des Rheinseitenkanals gelegen 
ist. Dabei handelt es sich nicht um den Rhein selbst, sondern um einen parallel zum 
Rhein verlaufenden Kanal, der durch (hydroelektrische) Dämme reguliert wird. Dieser 
Kanal fließt in den Rhein, nachdem er das Kraftwerk Fessenheim passiert hat. In dem 
Bericht werden keine Bedenken hinsichtlich der tiefen Lage der Anlage (in Verbindung 
mit dem Schutzdamm) geäußert. 

Hinsichtlich möglicher radiologischer Auswirkungen des Referenzunfalls (eines Unfalls 
mit einem massiven Verlust von Kühlwasser unter äußerst pessimistischen Annahmen) 
empfahl die Sachverständigengruppe jedoch Folgendes: „In the emergency plan to be 
prepared in collaboration with the competent German authorities, particular attention be 
paid to the provision for rapid intervention in the event of an accident and to monitoring 
contamination of the food chain, particularly of milk. " („In dem in Zusammenarbeit mit 
den zuständigen deutschen Behörden zu erarbeitenden Notfallplan sollte insbesondere auf 
schnelle Interventionsmöglichkeiten im Falle eines Unfalls sowie auf die Überwachung 
einer Kontamination der Nahrungsmittelkette, insbesondere von Milch, geachtet 
werden.") 

2. In Bezug auf Artikel 35 Eura tom-Vertrag (Nachprüfung der Einrichtungen zur 
Überwachung des Radioaktivitätsgehalts durch die Kommissionsdienststellen) ist 
Folgendes anzumerken: 

Auf unserer Website finden Sie Berichte über Kontrollbesuche bei 
Überwachungseinrichtungen in Frankreich (Tricastin, La Hague, Chooz): 

http://ec.europa.eu/energv/nuciear/radiation protection/article35/article 35 en.htm. 

Angesichts des zentralisierten Aufsichtssystems in Frankreich, das unter der Leitung der 
Autorite de Sûreté Nucléaire (ASN) steht, geht die Generaldirektion Energie der 
Europäischen Kommission anhand der vorliegenden Anhaltspunkte daher davon aus, 
dass das Kraftwerk Fessenheim - und die anderen inspizierten Anlagen - einer 
wirksamen Aufsicht unterliegen. Die Überwachung der radioaktiven Ableitungen und der 
Umgebungsradioaktivität unterliegt den Vorgaben der Aufsichtsbehörde und wird von 
der ASN kontrolliert. Neben der Überwachung durch den Betreiber findet auch eine 
Überwachung im Auftrag der Aufsichtsbehörde statt. 

II. Umweltaspekte 

Soweit die EU-Umweltvorschriften auf die Auswirkungen des Betriebs von 
Kernkraftwerken anwendbar sind, äußern Sie Bedenken hinsichtlich der möglichen 
Folgen eines Erdbebens und eines daraus resultierenden Rheinhochwassers. In Bezug auf 
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Ihre Vermutung, dass gegen das Berner Übereinkommen zum Schutz des Rheins und die 
Richtlinie 2006/44/EG verstoßen wurde, geben Sie lediglich an, dass ein Erdbeben und 
die damit verbundene Überschwemmung der Anlage negative Auswirkungen auf die 
Wasserqualität des Rheins haben könnte. Dies gilt auch für Ihre Vermutung, dass für die 
Ableitung von Kühlwasser (insbesondere für seine Temperatur) keine Bedingungen 
festgelegt worden seien. 

Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 2006/44/EG wurden in die 
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 2000/60/EG integriert. Die im Rahmen der WRRL zu 
erstellenden Bewirtschaftungspläne für die Einzugsgebiete müssen Ziele für alle 
Wasserkörper enthalten, wobei gegebenenfalls auch die Temperatur zu berücksichtigen 
ist. Die Pläne für die französischen Flussgebietseinheiten wurden im Dezember 2009 
veröffentlicht und sind unter www.eaufrance.fr abrufbar. 

Anhand der vorliegenden Informationen ist es daher nicht möglich, einen Verstoß gegen 
Umweltvorschriften festzustellen. 

III. Verfahrensaspekte 

Zudem haben Sie beim Verwaltungsgericht Straßburg eine Beschwerde eingereicht. In 
Artikel 17 Absatz 1 des Vertrags über die Europäische Union ist Folgendes festgelegt: 

„Die Kommission fördert die allgemeinen Interessen der Union und ergreift geeignete 
Initiativen zu diesem Zweck. Sie sorgt für die Anwendung der Verträge sowie der von den 
Organen kraft der Verträge erlassenen Maßnahmen. Sie überwacht die Anwendung des 
Unionsrechts unter der Kontrolle des Gerichtshofs der Europäischen Union. " 

Die Kommission übt ihre Aufgaben aus diesem Artikel aus, wenn sie Beschwerden von 
Bürgern prüft, nach denen EU-Vorschriften wie z. B. Umweltvorschriften 
möglicherweise verletzt wurden. In solchen Fällen wendet sich die Kommission 
normalerweise an die zuständigen nationalen Behörden, um ihnen Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. Gemäß ihrem 27. Jahresbericht über die Kontrolle der 
Anwendimg des EU-Rechts (2009) (KOM(2010) 538 endg.)2 geht die Kommission dabei 
folgendermaßen vor: 

„Ist ein Verfahren vor einem nationalen Gericht anhängig, könnte die Kommission 
erwägen, die Fälle beizulegen, in denen noch keine formalen Schritte im Rahmen eines 
Vertragsverletzungsverfahrens eingeleitet wurden. Dies gilt insbesondere für Fälle, in 
denen sich nationale Verfahren mit dem gleichen Thema befassen wie 
Vertragsverletzungsverfahren, da die Kommission nach Abschluss des Verfahrens vor 
dem nationalen Gericht über eine eindeutige Grundlage für weitere Maßnahmen 
verfügen würde. In diesen Fällen ist die Kommission allerdings weiterhin gewillt, 
fortdauernde Besorgnisse der Bürger nach Abschluss des nationalen Verfahrens zu 
prüfen. " 

Da die nationalen Gerichte und Richter als wichtigste Hüter der korrekten Anwendung 
des EU-Rechts befugt sind, die Rechtmäßigkeit der Handlungen und Tätigkeiten der 

2 http'.//eur-
lex.europa.eu/Result.do?T 1 =V5&T2=2010&T3=5 3 8&RechType=RECH_naturel&Submit=Search 
(Seite 10). 
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nationalen Behörden zu überprüfen, halten es die Kommissionsdienststellen zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht für angezeigt, Ihrer Beschwerde weiter nachzugehen. 

Wir weisen jedoch darauf hin, dass durch die Schließung dieser Akte dem Ergebnis der 
nationalen Gerichtsverfahren in keiner Weise vorgegriffen wird. Zudem steht es Ihnen 
frei, eine erneute Öffnung bzw. Behandlung Ihrer Beschwerde zu beantragen, nachdem 
das nationale Gericht zu einer endgültigen Entscheidung gelangt ist. Sollten Sie jedoch 
über Informationen verfügen, die zu einer Änderung meiner Entscheidung führen 
könnten, senden Sie uns diese bitte innerhalb von vier Wochen nach Eingang dieses 
Schreibens zu. 

Mit freundlichen Grüßen 

5 


